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Amtsblatt
für den Landkreis Elbe-Elster

erscheint als Beilage zum Kreisanzeiger für den Landkreis Elbe-Elster

Sitzungsplan für den Zeitraum 18. Februar 2010 bis 11.März 2010
Die Sitzungen des Kreistages des Landkreises Elbe-Elster und seiner Ausschüsse finden zu folgenden Terminen statt:

22. Februar 2010 Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport
Ort: Elsterschloss-Gymnasium Elsterwerda, Schlossplatz 1a

in 04910 Elsterwerda
Beginn: 17:00 Uhr

9. März 2010 Unterausschuss Jugendhilfeplanung
Ort: Sitzungsraum 207 der Kreisverwaltung, Grochwitzer Straße 20

in 04916 Herzberg
Beginn: 17:00 Uhr

(Änderungen bleiben vorbehalten)

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das Kreistagsbüro unter der Telefonnummer 03535 46-1212 oder 46-1386.

Die Tagesordnung zu den Sitzungen entnehmen Sie bitte dem Internet unter www.landkreis-elbe-elster.de Rubrik Verwaltung Online;
Kreistag/Kalender.

Veröffentlichung der in der 9. Sitzung des Kreistages des Landkreises Elbe-Elster
am 08.02.2010 gefassten Beschlüsse bzw. des wesentlichen Inhalts der gefassten Beschlüsse

Amtliche Bekanntmachungen des Landkreises Elbe-Elster�

A) in öffentlicher Sitzung gefasste Beschlüsse

Beschluss Nr. 008/2009-3 Neufassung Zuständigkeitsordnung
für die beratenden Ausschüsse des Kreistages des Land-
kreises Elbe-Elster
Der Kreistag beschließt die Neufassung der Zuständigkeitsord-
nung für die beratenden Ausschüsse des Kreistages des Land-
kreises Elbe-Elster. (siehe gesonderte Bekanntmachung)

Beschluss Nr. 213/2009 Ausschuss Kreisentwicklungskon-
zeption
Der Kreistag stellt folgende Besetzung des Ausschusses Kreis-
entwicklungskonzeption fest:

Vorschlagsrecht Mitglied Stellvertreter (ein
Fraktion oder mehrere mit

Reihenfolge)
CDU Cornelia Schülzchen Sebastian Rick
CDU Uwe Roland Rainer Genilke
SPD-B90/Grüne Barbara Hackenschmidt René Schöne
SPD-B90/Grüne Andrea Schmidt Harald Lax
DIE LINKE. Ute Miething Bernd Raum
FDP/BfF/UWG Ulrich Hartenstein Wolfgang Hensel
LUN/BVB/50Plus Uve Gliemann Daniel Mende

Beschluss Nr. 217/2010 Ausschreibung der Stelle der Land-
rätin/des Landrates
1. Der als Anlage beigefügte Ausschreibungstext wird im Amts-
blatt für das Land Brandenburg, im Kreisanzeiger für den Land-
kreis Elbe-Elster, in den Tageszeitungen „Der Tagesspiegel“ und
„Lausitzer Rundschau“ sowie im Internet unter „www.stellenblatt.de“
und unter „www.landkreis-elbe-elster.de“ terminlich so veröffent-
licht, dass die Bewerbungsfrist drei Wochen nicht unterschreitet
und spätestens am 15. März 2010, 12:00 Uhr endet. 2. Der Kreis-
tag beauftragt den Kreistagsvorsitzenden unverzüglich nach Ablauf
der Bewerbungsfrist eine Sichtung der eingegangenen Bewer-
bungsunterlagen vorzunehmen und die Mitglieder des Kreistages
über die eingegangenen Bewerbungen zu informieren. Die einge-
gangenen Bewerbungsunterlagen sind bis zur Sitzung des Kreis-
tages am 29. März 2010 zur Einsichtnahme durch die Mitglieder
des Kreistages in der Verwaltung, Kreistagsbüro, vorzuhalten.

B) in nichtöffentlicher Sitzung gefasste Beschlüsse

Beschluss Nr. 214/2010 Bestellung eines Prüfers im Rech-
nungsprüfungsamt des Landkreises Elbe-Elster
Der Kreistag bestellt Herrn Rayk Braune mit Wirkung zum
03.12.2009 zum Prüfer im Rechnungsprüfungsamt des Land-
kreises Elbe Elster.



Neufassung der Zuständigkeitsordnung für die beratenden Ausschüsse
des Kreistages des Landkreises Elbe-Elster vom 9. Februar 2010
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Auf der Grundlage des § 13 Abs. 2 der Hauptsatzung für den
Landkreis Elbe-Elster hat der Kreistag des Landkreises Elbe-Els-
ter in seiner Sitzung am 8. Februar 2010 folgende Neufassung der
Zuständigkeitsordnung für die beratenden Ausschüsse des Kreis-
tages des Landkreises Elbe-Elster beschlossen:

§ 1
Geltungsbereich
(1) Die Zuständigkeitsordnung regelt die Anzahl, die Art, die per-
sonelle Stärke, den Aufgabenrahmen und die Befugnisse der bera-
tenden Ausschüsse des Kreistages des Landkreises Elbe-Elster.
(2) Die Ausschüsse sind nicht zuständig für Aufgaben, die gesetz-
lich, durch die Hauptsatzung oder durch Kreistagsbeschluss den
Pflichtausschüssen (Kreisausschuss, Jugendhilfeausschuss,
Werksausschuss Kreisstraßenmeisterei) bzw. dem Kreistag vor-
behalten sind.

§ 2
Allgemeiner Aufgabenrahmen der Ausschüsse
Die beratenden Ausschüsse des Kreistages des Landkreises
Elbe-Elster haben eigene fachliche Zuständigkeitsbereiche, die
im Folgenden näher definiert werden. Sie sind in diesem Zustän-
digkeitsbereich sachverständig und geben dem Kreistag
Beschlussempfehlungen gemäß § 131 Abs. 1 in Verbindung mit
§ 43 Abs. 1 BbgKVerf.

§ 3
Ausschüsse
Der Kreistag bildet, neben dem Kreisausschuss und den nach
besonderen gesetzlichen Vorschriften zu bildenden Ausschüssen
folgende Ausschüsse:
a. Ausschuss für Kreisentwicklung, Landwirtschaft und

Umwelt, zuständig für die Beratung von kreislichen Baumaß-
nahmen, für den Kreisstraßenbau und -unterhaltung; für Ange-
legenheiten der Wirtschaftsförderung, der überörtlichen Raum-
, Wirtschafts- und Verkehrsplanung, der Kreisentwicklung, der
Entwicklung des ländlichen Raumes, des öffentlichen Perso-
nenverkehrs, des kreislichen Denkmalschutzes und für Umwelt-
fragen und Angelegenheiten der Landwirtschaft;

b. Ausschuss für Familie, Soziales und Gesundheit, zustän-
dig für Angelegenheiten der Familien, des Sozial- und Gesund-
heitswesens sowie für Gleichstellungs-, Behinderten- und Aus-
länderfragen;

c. Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport, ist der für Schu-
le zuständige Ausschuss im Sinne des Brandenburgischen
Schulgesetzes. Wird das den Vorsitz führende Mitglied des
Kreisschulbeirates als Mitglied mit beratender Stimme in die-
sen Ausschuss berufen (§ 99 Abs. 5 SchulG), zählt es bei der

Ermittlung der Zahl der sachkundigen Einwohner gem. § 4
Abs. 1 nicht mit. Der Ausschuss ist zuständig für Angelegen-
heiten aus den Aufgabengebieten des Kulturwesens, der hei-
matlichen Kulturpflege, des Schulwesens, des außerschuli-
schen Bildungswesens sowie des Sportes.

d. Ausschuss Kreisentwicklungskonzeption, zuständig für die
Fortschreibung der Kreisentwicklungskonzeption des Land-
kreises Elbe-Elster.

§ 4
Personelle Stärke der Ausschüsse
(1) Die Ausschüsse bestehen aus 7 stimmberechtigten Mitglie-
dern aus den Reihen der Kreistagsabgeordneten. Darüber hinaus
kann der Kreistag in die Ausschüsse bis zu 3 Einwohnerinnen und
Einwohner des Landkreises, die nicht Bedienstete des Landkrei-
ses sind, zu Sachkundigen des Ausschusses berufen.
(1a) Abweichend von Absatz 1 besteht der Ausschuss Kreisent-
wicklungskonzeption aus 7 stimmberechtigten Mitgliedern aus
den Reihen der Kreistagsabgeordneten. Sachkundige Einwohner
gehören diesem Ausschuss nicht an.
(2) Die Ausschussvorsitzenden werden von den Fraktionen nach
§ 131 Abs. 1 in Verbindung mit § 43 Abs. 5 BbgKVerf in der Rei-
henfolge der Höchstzahlen zugeteilt, die sich durch Teilung der
Mitgliederzahlen der Fraktionen im Kreistag durch 1, 2, 3 usw.
ergeben. Bei gleichen Höchstzahlen entscheidet das Los.
(3) Die Zusammensetzung und die Befugnisse des Jugend-
hilfeausschusses bestimmen sich nach den Regelungen des
SGB VIII und der Satzung für das Jugendamt des Landkreises
Elbe-Elster.
(4) Die Anzahl der Kreistagsabgeordneten im Werksausschuss
Kreisstraßenmeisterei wird in der Betriebssatzung für die Kreis-
straßenmeisterei geregelt.
(5) Der Kreisausschuss ist gleichzeitig Werksausschuss des Eigen-
betriebes Rettungsdienst.

§ 5
Inkrafttreten/Außerkrafttreten
Die Neufassung der Zuständigkeitsordnung für die beratenden
Ausschüsse des Kreistages des Landkreises Elbe-Elster tritt mit
Beschlussfassung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Zuständigkeits-
ordnung für die beratenden Ausschüsse des Kreistages des Land-
kreises Elbe-Elster vom 2. Dezember 2008 außer Kraft.

Herzberg, den 9. Februar 2010

In Vertretung
Peter Hans
Erster Beigeordneter
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Bekanntmachung desWasser- und Abwasserverbandes Elsterwerda

Öffnungszeiten der Kreisverwaltung
Allgemeine Öffnungszeiten der Kreisverwaltung
dienstags 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 17:00 Uhr
donnerstags 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 16:00 Uhr
Darüber hinaus können bei vorheriger Absprache außerhalb dieser Sprechzeiten telefonisch Termine mit dem jeweiligen Fachamt
vereinbart werden.

Abweichungen von den allgemeinen Öffnungszeiten
Straßenverkehrsamt
Riesaer Straße 17, 04924 Bad Liebenwerda
Außenstelle des Straßenverkehrsamtes, Kirchhainer Straße 38a, 03238 Finsterwalde
montags 08:00 bis 12:00 Uhr
dienstags 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 18:00 Uhr
mittwochs geschlossen
donnerstags 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 16:00 Uhr
freitags 08:00 bis 12:00 Uhr

Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
Nordpromenade 4a, 04916 Herzberg
montags, mittwochs, donnerstags 07:00 bis 16:00 Uhr
dienstags 07:00 bis 17:00 Uhr
freitags 07:00 bis 12:30 Uhr
Außenstellen des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
Kirchhainer Straße 38a, 03238 Finsterwalde und
Riesaer Straße 19, 04924 Bad Liebenwerda
Termine nach telefonischer Vereinbarung über 03535 46 2681

Schulverwaltungs- und Sportamt
Sachgebiet Schülerbeförderung/Fahrtkostenerstattung
dienstags 8:00 bis 11:00 und 14:00 bis 17:00 Uhr
donnerstags 8:00 bis 11:00 und 14:00 bis 16:00 Uhr

Der Wasser- und Abwasserverband Elsterwerda gibt seinen Wirt-
schaftsplan für Trinkwasser 2010 bekannt.
Zusammenstellung nach § 14 Abs. 1 Nummer 1 EigV
für das Wirtschaftsjahr 2010
Geschäftsbereich Trinkwasser
Aufgrund des § 7 Nr. 3 und des § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebs-
verordnung in Verbindung mit § 95 Abs. 3 der Gemeindeordnung
hat die Verbandsversammlung durch den Beschluss vom
01.12.2009 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 fest-
gestellt.

1. Es betragen
1.1 im Erfolgsplan:

die Erträge 3.282.600 EUR
die Aufwendungen 3.282.600 EUR
der Jahresgewinn 0 EUR
der Jahresverlust 0 EUR

1.2 im Finanzplan:
Mittelzu-/-abfluss aus laufender
Geschäftstätigkeit 1.215.800 EUR
Mittelzu-/-abfluss aus Investitions-
tätigkeit -930.500 EUR
Mittelzu-/-abfluss aus Finanzierungs-
tätigkeit -284.935 EUR

2. Es werden festgesetzt:
2.1 der Gesamtbetrag der Kredite: 630.000 EUR

2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-
ermächtigung: 0,00 EUR

2.3 die Verbandsumlage: 0,00 EUR
Nach § 19 Absatz 2 Satz 1 GKG haben
die einzelnen Verbandsmitglieder dabei
folgende Anteile zu tragen:
Bad Liebenwerda 0,00 EUR
Elsterwerda 0,00 EUR
Röderland 0,00 EUR
Plessa 0,00 EUR
Hohenleipisch 0,00 EUR

Elsterwerda, den 01.12.2009
Hauptvogel
Verbandsvorsteher

Einsichtnahme in den Wirtschaftsplan 2010, Geschäftsbe-
reich Trinkwasser
Der Wirtschaftsplan für Trinkwasser 2010 wurde durch den Land-
rat des Landkreises Elbe-Elster mit Schreiben vom 07.12.2009
genehmigt.
In den vorbenannten Wirtschaftsplan kann ganzjährig während
der Geschäftszeiten in der Geschäftstelle des Wasser- und Abwas-
serverbandes Elsterwerda, Weststraße 26 in 04910 Elsterwerda
Einsicht genommen werden.
Hauptvogel
Verbandsvorsteher

Ende der Bekanntmachungen anderer Behörden und Verbände
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Wichtige Rufnummern der Kreisverwaltung
Telefonzentrale
Tel.: 03535 460
Fax: 03535 3133

Landrat
Tel.: 03535 46-2645
Fax: 03535 46-2662

Büro Landrat
(Kreistagsangelegenheiten,
Öffentlichkeitsarbeit, Controlling)
Leiter -
Tel.: 03535 46-2617
Fax: 03535 46-1309

Dezernat I - Finanzen,
Personal und Service
Erster Beigeordneter, Dezernent
und Kämmerer - Herr Hans, Peter
Tel.: 03535 46-1200
Fax: 03535 46-2608

Dezernat II -
Recht, Ordnung und Sicherheit
Dezernent - Herr Dr. Haase, Erhard
Tel.: 03535 46-1250
Fax: 03535 46-1311

Dezernat III - Bildung, Jugend, Kultur,
Gesundheit und Soziales
Komm. Dezernent - Herr Hans, Peter
Tel.: 03535 46-3000
Fax: 03535 46-3153

Dezernat IV - Kreisentwicklung
Dezernent - Herr Stroisch, Eberhard
Tel.: 03535 46-2000
Fax: 03535 46-2603

Amt 11 - Amt für Personal, Organisation
und IT-Service
Amtsleiterin - Frau Noack, Katrin
Tel.: 03535 46-1210
Fax: 03535 46-1326

Amt 14 - Rechnungsprüfungsamt
Amtsleiter - Herr Voigt, Steffen
Tel.: 03535 46-1325
Fax: 03535 46-1338

Amt 16 - Gebäudemanagement
Amtsleiter - Herr Scherff, Ciro
Tel.: 03535 46-2643
Fax: 03535 46-2634

Amt 20 -
Finanzverwaltungsamt
und Kreiskasse
Amtsleiterin - Frau Duwe, Marion
Tel.: 03535 46-1233
Fax: 03535 46-1214

Amt 30 - Rechtsamt
Amtsleiter - Herr Gebhard, Dirk
Tel.: 03535 46-1279
Fax: 03535 46-1283

Amt 32 - Ordnungsamt
Amtsleiter - Herr Sehring, Reiner
Tel.: 03535 46-4450
Fax: 03535 46-4448

Amt 36 - Straßenverkehrsamt
Amtsleiter - Herr Wagenmann, Stefan
Tel.: 035341 97-7610
Fax: 035341 97-7612

Amt 39 - Veterinär- und
Lebensmittelüberwachungsamt
Amtstierarzt - Herr DVM Freudenberg,
Dieter
Tel.: 03535 46-2680
Fax: 03535 46-2687

Amt 40 - Schulverwaltungs-
und Sportamt
Amtsleiterin - Frau Eilitz, Marlis
Tel.: 03535 46-3524
Fax: 03535 46-3530

Amt 41 - Kulturamt
Amtsleiter - Herr Pöschl, Andreas
Tel.: 03535 46-5100
Fax: 03535 46-5102

Amt 50 - Sozialamt
Amtsleiterin - Frau Erves, Elisabeth
Tel.: 03535 46-3146
Fax: 03535 46-3126

Amt 51 - Jugendamt
Amtsleiter - Herr Scheithauer, Jens
Tel.: 03535 46-3543
Fax: 03535 46-3156

Amt 53 - Gesundheitsamt
Amtsleiterin (Amtsärztin) -
Frau Dr. Voigt, Anne-Katrin
Tel.: 03535 46-3100
Fax: 03535 46-3122

Amt 61 -
Amt für Kreisentwicklung und
Landwirtschaft
Amtsleiter - Herr Schneller, Matthias
Tel.: 03535 46-1213
Fax: 03535 46-2604

Amt 62 - Kataster- und
Vermessungsamt
Amtsleiter - Herr Hindorf, Ulf
Tel.: 03535 46-2701
Fax: 03535 46-2730

Gutachterausschuss
für Grundstückswerte
Vorsitzender - Herr Hindorf, Ulf
Tel.: 03535 46-2701
Fax: 03535 46-2730

Geschäftsstelle
des Gutachterausschusses
Geschäftsstellenleiterin -
Frau Müller, Ursula
Tel.: 03535 46-2706
Fax: 03535 46-2730

Amt 63 -
Amt für Bauaufsicht, Umwelt
und Denkmalschutz
Amtsleiter - Herr George, Frank
Tel.: 03535 46-2655
Fax: 03535 46-2657

Gleichstellungs- und
Datenschutzbeauftragte -
Frau Löppen, Monika
Tel. und Fax: 03535 46-1274

Integrationsbeauftragter -
Herr Brückner, Jürgen
Tel.: 03535 46-1292
Fax: 03535 46-1242

Kreisbrandmeister -
Herr Schmidt, Bodo
Tel.: 0171 8364220
Fax: 03535 46-4448

Kreisarchiv
Archivarin -
Frau Großpietsch, Kerstin
Tel.: 03535 46-2694
Fax: 03535 3133

Kreismusikschule „Gebrüder Graun“
Leiter - Herr Fritsche, Siegfried
Anhalter Straße 7
04916 Herzberg
Tel.: 03535 46-5200
Fax: 03535 46-5202

Kreisvolkshochschule
Leiter - Herr Brasse, Martin
Anhalter Straße 7
04916 Herzberg
Tel.: 03535 46-5300
Fax: 03535 46-5303

Kreismedienzentrum
Leiterin - Frau Ballnat, Marion
Anhalter Straße 7
04916 Herzberg
Tel.: 03535 46-5400
Fax.: 03535 46-5402


